
 

 

 
 
 

An alle 

 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

 

 - im Landeskirchenamt, 

 - in der Bischofskanzlei, 

 - im Rechnungsprüfungsamt 

   und seinen Außenstellen, 

 - in den Ämtern für Bau- und 

   Kunstpflege und deren Außenstellen 

 

 

 

Inklusionsvereinbarung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ob im Sportverein, in der Schule oder in der Arbeitswelt ist die Inklusion 

von Menschen mit Behinderung und ihnen gleichgestellten ein wichtiges 

Thema. Das höchste Ziel der Inklusion ist es, Barrieren abzubauen, um für 

alle Menschen die gleichen Voraussetzungen zu schaffen selbstverständlich 

am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.  

Das Landeskirchenamt und seine angegliederten Dienststellen sind schon 

seit vielen Jahren in diesem Bereich sensibilisiert und setzen sich für die 

berufliche Integration und Teilhabe von schwerbehinderten und ihnen 

gleichgestellten Menschen ein.  

Umso mehr freut es mich, dass auf Grundlage des § 166 Neuntes 

Sozialgesetzbuch zwischen der Schwerbehindertenvertretung, der 

Mitarbeitervertretung, der Inklusionsbeauftragten und mir die bereits 

gelebten Regelungen nun in der in der Anlage geschlossenen 

Inklusionsvereinbarung festgeschrieben wurden. Diese ist seit 

1. Dezember 2022 in Kraft getreten.  

 

Diese Hausmitteilung und ihre Anlagen werden in Kürze im DMS-Portal 

unter dem Stichwort „Inklusion“ eingestellt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

(Dr. Springer)  

 

Anlage  

Landeskirchenamt ◼ Postfach 37 26 ◼ 30037 Hannover  Dienstgebäude Rote Reihe 6 

   30169 Hannover 

 Telefon 0511 1241-0 

 Telefax 0511 1241-266 

 www. landeskirche-hannovers.de 

 E-Mail landeskirchenamt@evlka.de 

 

 Auskunft Frau Bruer 

 Durchwahl 0511 1241-261 
 E-Mail Monika.Bruer@evlka.de 

     

 Datum 18. Januar 2023 

 Aktenzeichen R-4-42 

 Vorgangs-Nr.: V-R-4-42-3115 

 


